
Aufgrund des § 132 Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Dezember 1986 (BGBI 1 S. 2253) in Ver
bindung mit Art. 23 der Gemeindeordung fUr den Freistaat 
Bayern - GO - erläßt die 

G e m ein d e Wes s 0 b run n 

folgende 

ERSCHLIESSUNGSBEITRAGSSATZUNG: 

§ 1 - Erhebung des Erschließungsbeitrages 

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes fUr 
Erschließungsanlagen erhebt die Gemeinde Erschließungsbeiträge 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (§§ 127 ff.) sowie 
nach Maßgabe dieser Satzung. 

§ 2 - Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsauf~and 

I. fUr die öffentlichen zum Anbau bestimmter Straßen, Wege 
und Plätze (§ 127 Abs. 2 Ur. 1 BauGB) 

a) bei einer beidseitigen Bebaubarkeit bis zu 12 m Breite, 

b) bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 6 m Breite ein
schließlich Rad- und Gehwege, 

c) die zum Anbau bestimmten öffentlichen Plätze bis zu 
8D.Breite, 

11. fUr die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrs
anlagen innerhalb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwege; 
§ 127 Abs. 2 Hr. 2 BauGB) bis zu einer Breite von 5 m 

111. fUr die nicht zum Anbau bestimmten, zqr Erschließung der 
Baugebiete notwendigen Sammelstraßen innerhalb der Bau
gebiete (§ 127 Abs. 2 Irr. 3 BauGB) bis zu einer Breite 
von 27 m 

IV. fUr Farkflächen (§ 127 Abs. 2 Ur. 4 BauG3), 

a) die Bestalldteil der Verkehrsanlager; iEl Sinne von lir. I 
ur,d fir. 111 sind, bis zu einer "liei teren 3rei te von 5 r:;, 

b) sO>ieit sie nicht Bestandteil der in Ur. I und lIr. 111 
genannten Verkehrsanlagen, aber na~h städtebaulichen 
Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Er
schließung notwendig sind, bis zu 15 v. H. aller i~ 
Abrechnungsgebiet (§ 5) liegenden Gn;ndstUcksfläct-1en, 

v. fUr Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen 
(§ 127 Abs. 2 tTr. 4 BauGE) 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen irr, Sinne von lir. I 
bis 111 sind, bis zu einer weiteren Breite von 5 m, 
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b) sowe~t sie nicht Bestandteil der in Nr. I bis Nr. 111 
genannten Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebau
lichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren 
Erschließung notwendig sind, bis zu 15 v. H. der im 
Abrechnungsgebiet (§ 5) liegenden Grundstücksflächen, 

VI. für Immissionsschutzanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB). 

(2) Zu dem Erschließungsaufwand ngch Abs. 1 Nr. I bis Nr. V ge
hören insbesondere die Kosten für 

a) den Erwerb der Grundflä~hen, 

b) die Freilegung der Grundflächen, 

c) die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließ
lich des Unterbaues, der Befestigung der Oberfläche sowie 
notwendiger Erhöhungen oder Vertiefungen, 

d) die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine, 

e) die Radwege, 

f) die Bürgersteige, 

g) die Beleuc~tungseinrichtungen, 

11) die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen, 

i) den Anschluß an andere Erschließungsanlagen, 

j) die ernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungs
anlagen, 

k) die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern. 

(3) Der Erschließungsaufwand umfaßt auch den Wert der von der 
Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im 
Zeitpunkt der Bereitstellung. 

(4) Der Erschließungsaufwand im Rahmen des Abs. 1 unfaßt auch die 
Kosten, die für die Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt 
einer Bundes-, Staats- oder Kreisstraße entstehen, die über 
die Breiten der anschließenden freien Strecken hinausgehen. 

(5) Soweit Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1 als Sackgasss._ 
enden, ist für den erforderlichen Wendehammer der Aufwand bis 
zur dreifachen Gesamtbreite der Sackgasse beitragsfähig. 

§ 3 - Ermittlung des beitragsfähigen Erschließun2saufwandes 

(1) Der beltragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird nach den 
tatsächlichen Kosten ermittelt. 

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird fUr die einzelne 
Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann abweichend 
von Satz 1 den beitr~gsfähigen Erschließungsaufwand fUr be
stimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder diesen 
Aufwand für mehrere Anlagen, die für die Erschließung der 
Crundstücke eine Einheit bilden, ermitteln. 
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(3) Die Aufwendungen fUr Fußwege und Wohnwege (§ 2 Abs. 1 Nr. 11), 
fUr Sam~elstraßen (§ 2 Abs. 1 Nr. 111), fUr Parkfl~chen (§ 2 
Abs. 1 Nr. IVb), fUr GrUnanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. Vb) und fUr 
Immissionsschutzanlagen (§ 9) werden den zum Anbau bestimmten 
straßen, Wegen und Pl~tzen, zu denen sie von der Erschließung 
her gehören, zugerechnet. Das Verfahren nach Satz 1 findet 
keine Anwendung, wenn das Abrechnungsgebiet (§ 5) der Fuß
und Wohnwege, der Sammelstraßen, Parkfl~chen, GrUnanlagen 
oder Immissionsschutzanlagen von dem Abrechnungsgebiet der 
Straßen, Wege und Pl~tze abweicht; in diesem Fall werden die 
Fuß- und Wohnwege, die Sammelstraßen, Parkfl~chen, GrUn
anlagen UGd Immissionsschutzanlagen selbst~ndig als Er
schließungsanlagen abgerechnet. 

§ 4 - Gemeindeanteil 

Die Gemeinde tr~gt 10 v. H. des beitragsf~higen Erschließungs
aufwandes. 

§ 5 - Abrechnungsgebiet 

Die von eine r E rschl ießungsanl age e rschl os se:l.en Gnmds tuc ke 
bilde:l. das Abrechnungsgebiet. Wird ein Abschnitt einer Er
schließu:l.gsanlage oder eine Erschließungseinheit abgerechnet, 
so hilden die von dem Abschnitt der ErschlieBungsanlage bzw. 
Erschl ieGungseirlhei t erschlossenen Grundsl'icke das Ahrech
Ill1rlgsgeb.i-=' t .. 

§ 6 - Ver_teilunÄ des bei tragsfältigen ErscJ:ÜieDungsauf';iandes 

(1) B'?i z'_ll~ssj_ger gleicher Iiu tzung der Gru:l.ds':;:Jske '-'iirr] der Gach 
§ 3 ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils 
der Gemei:l.de (§ 4) auf die GrundstUcke des Ahrechnungsge
bietF?s (§ 5) nach elen GrundstUcksfl~chen -;erteilt. 

(2) Ist i:l. einF?m Abrechnungsget,iet (§ 5) eine '-.:nterschiedliche 
baulL:h':': oder sonstige nutzung zul~ssig, -::ird der nach § 3 
ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug des Anteils der 
Gemeinde (§ 4) auf die GrundstUcke des Abrechnungsgebietes 
(§ 5) verteilt, indem die GrundstUcksfl~cten mit eine~ 
rTutzungsfaktor vervielfacht 'Herden, der i~; einzelnen 
beträgt: 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und ge~erblich oder 
sonstig nutzbaren GrundstUcken, auf denen keine oder nur 
eine untergeordnete Bebauung zulässig i5t 

2. bei f': ~ 1 ~ r· g e s c 11 0 S s i g. erB e b Ei. lJ Cl ar lz e i t z u. Z :. f:-. 1 i ~_; [1 

\lcllg'?scrl011 

(3) Als Grundfläche gilt: 

j>? ',\le i t~ r~.s 
0,3 

1. tei GrundstUcken i~ Bereiche eines Bebauungsplanes die 
Fläch'?, die der Ermi ttlung der zulä.ssigen Il'_ltzung zu
grundzulegen ist, 

2. \'ier:r~ eir1 Bebcl.ll i.Jt-lgsplan nicl-lt t 1 esteht o·j~r die erford'?r
liehe:l. Festsetzungen nicht enth~lt, cie tats~chliche 
Gl:"lJrllj~,tijcksfläche 'Dis ZLl ein.er Tiefe ~iC"':'. 50 m, gen1essen 
\,:orl d~r Er'scrLlleßllngs3.?"11age zuge~\I8.rldter. G~erlze cles bei-

- 4 -



- 4 -

tragspflichtigen GrundstUcks. Reicht die bauliche oder 
gewerbliche Nutzung Uber diese Begrenzung hinaus, so 
ist die GrundstUckstiefe maßgebend, die durch die hintere 
Grenze der Nutzung bestimmt wird. GrundstUcksteile, die 
lediglich die wegm~ßige Verbindung zur Erschließungsan
lage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund
stUckstiefe unberUcksichtigt. 

(4) Be i tragsp fl ich tige Grunds:,tUcke, die ohne baul iche Nut zungs
möglichkeit oder die mit einer untergeordneten baulichen 
Nutzungsmöglichkeit gewerblich oder sonstig genutzt werden 
oder genutzt werden dUrfen, werden mit 50 v. H. der Grund
stUcksfl~chen in die Verteilung einbezogen. 

(5) Als zul~ssige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan 
festgesetzte höchstzul~ssige Zahl der Vollgeschosse. Weist 
der Bebauungsplan nur eine Baumassenzahl aus, so gilt als 
Geschoßzahl die Baumassenzahl, geteilt durch 3,5. Bruch
zahlen werden auf die n~chstfolgende volle Zahl aufge
runde t. 

(6) Ist im Einzelfall eine größere Geschoßzahl zugelassen oder 
vorhanden, so ist diese zugrundezuleg~n. 

(7) GrundstUcke, auf denen nur Garagen oder Stellpl~tze zu
l~ssig sind, gelten als eingeschossig bebaubare GrundstUcke. 
Bei ~.erlr·gescllossigerl Farlzbal.Jten bestimrnt sich der frlltzllrlgs
faktor nach der Zahl ihrer Geschosse. 

(8) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, fUr die ein Bebau
ungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Bau
massenzahl festsetzt, ist 

1. bei bebauten GrundstUcken die Zahl der tats~chlich vor
handenen, 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren GrundstUcken die Zahl 
der auf den GrundstUcken der n~heren Umgebung Uberwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse maßgebend. 

(9) Ist eine Geschoßzo.hl ':legen der Besonderheit des Da1xtierks 
nicht feststellbar, >Ierden je angefangene 3,5 ., ::rjhe des 
Bau~erks als ein Vollgeschoß gerechnet. 

(10) ' .. ;erden in einem l\brechnungsgebiet (§ 5) a'JEer Ut:er,'liegend 
gs':;erblich genutzten Grundstücken oder Gru;-'tdstiicken, die 
nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes in einem Kern-, 
Ce~erbe- oder Industriegebiet liegen, auch andere Grund
stUcke erschlossen, so sind fUr die GrundstUck~ in Kern-, 
Gewerbe- und Industriegebieten sowie fUr die G~~ndstjcke, 
die Uberwiegend gewerblich genutzt werden, die in Absatz 2 
genannten Hutzungsfaktoren um ~e 50 v. 11. Z'-J er:--Jjhen. Als 
Uberwiegend gerwerblich genutzt oder nutztar gelten auch 
GrundstUcke, wenn sie Uberwiegend Gesch~fts-, aUro, Praxis-, 
TJr.terrichts-. Heilbehandlungs- oder ~hnlich genutzte P~'.1'l1e 

beherbergen oder in zul~ssiger Weise beherbergen dUrfen. 

(11) FUr GrundstUcke, die von mehr als einer Erschließungsanlage 
i:-r: Sinne des § 127 Abs. 2 lIr. 1 BauGB erschlossen 'Herden, 
ist die GrundstUcksfl~che bei Abrechnung leder Ersctlließungs
a, i 1 ? gen ur mit Z ',/ eiD r i t tel n an?: u set zen. 
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Dies gilt nicht, 

1. wenn ein Erschließungsbeitrag nur fUr eine Erschließungs
anlage erhoben wird und Beiträge fUr weitere Anlagen zu 
deren erstmaligen Herstellung weder nach dem geltenden 
Recht noch nach vergleichbaren frUheren Rechtsvorschriften 
erhoben worden sind oder erhoben werden, 

2. fUr GrundstUcke in Kern-; Gewerbe- und Industriegebieten 
sowie fUr GrundstUcke, die Uberwiegend gewerblich ge
nutzt werden. '\ 

(12) FUr GrundstUcke, die zwischen zwei Erschließungsanlagen 
liegen, gil tAbsatz 11 entsprechend; W8-RR der ge-F--i.ngste 
A~s-tand-z,'lischen den Erschließungsanlagen nicht mehr- als. 
W-m-be-t-r-äg t . 

§ 7 - Kostensoaltung 

Der Erschließungsbeitrag kann fUr 

1. den Grunderwerb, 

2. die Freilegung, 

3. die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen, 

5. die BUrgersteige zusammen oder einzeln, 

6. die Sarnmelstraßen, 

7. die Parkflächen, 

8. die GrUnanlagen, 

9. die Beleu~htungseinrichtungen, 

10. die Entw~sserungseinrichtungen 

gesondert erhober1 und in beliebiger Reihen~olge umgelegt 
werden, sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Teilbe
träge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Diesen 
Zeitpunkt stellt die Gemeinde fest. 

§ 8 - f,lerkrnale der endgiJltigen Herstellung der :r:rschließungsanlagen 

(1) Die ZiY', Anbau bestimmter Straßen, Weg!"? ll;,: ?lätze so','iie 
Sarnmel:::;traßen und FarkfJ.ächen sind enclgUl tig hergestell t, 
'denn sie die nachstehenden lIerkmale a 1_1f'ileis",n: 

1. eine Fflasterung, eine Asphalt-, Teer-, 5eton- oder 
ähnliche Decke neuzeitlicher Bauweise ~it dem technisch 
notwendigen Unterbau - mindestens jedcch eine 6 cm starke 
Bitu-Tragdeckschicht -

2. Stra3enentw~sserung und Beleuchtung, 

3. Anschluß an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete 
Str83e. 

(2) BUrgersteige und Radwege sind endgUltig hergestellt, ~enn 
sie eine Abgrenzung gegen die Fahrbahn und gegeneinander 
so ','I i e ein e [: e fes t i gun g rü trI at te n, P f 1 ast er, Asp h alt bel ag 
oder eir!:-; ähr~liche Decke neuzeitlicher B2..'...;";eise rr:it der:1 
technisch notwendigen Unterbau aufweisen. 
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(3) GrUnanlagen sind endgUltig hergestellt, wenn ihre Fl~chen 
g~rtnerisch gestaltet sind. 

(4) Zu den Merkmalen der endgUltigen HerstellGng der in den 
Abs~tzen 1 mit 3 genannten Erschließungsanlagen gehören 
alle Maßnahmen, die durchgefUhrt werden mUssen, damit die 
Gemeinde das Eigentum der eine Dienstbarkeit an den fUr 
die Erschließungsanlage erforderlichen GrundstUcken erlangt. 

§ 9 - Immissionsschutzanlagen; , 

Art, Umfang, Verteilungsmaßstab und Herstellungsmerkmale von 
Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen sch~dliche Umwelt
ein~irkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
werden durch erg~nzende Satzung im Einzelfall geregelt. 

§ 10 - Vorausleistungen 

Im Fall des § 133 Abs. 3 BauGB können Vorausleistungen bis 
zur HÖhe des voraussichtlichen Erschließungsbeitrages er
hober1 \:lerden.. 

§ 11 - Ablösung des Erschließungsbeitrages 

Der Erschließungsbeitrag kann im ganzen vor Entstehung der, 
Beitragspflicht abgelöst werden (§ 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB) 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Die Höhe des 
Ablöungc::bctrages richtet sich nach der Höhe des voraus
sichtlich entstehenden Erschließungsbeitrages. 

§ 12 - Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt~achung in 
Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschließungsbeitrags
satzung vom 10.08.1979 außer Kraft. 

lire s sob n1lln, den 12. Sep tember 1989", 

'{SSS013RUIJlf 
r "\ 

~ " 

\ '>-

Die Satzuc'g 'i:1JrrJe Dm 19. Sept. 89 Ln Rathaus zur Einsichtnahme 
niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen Gemeinde
tafeln hi:lge',:Lesetl. Der Anschlag wurde am 19. Se;-:,::. 89 ange
heftet und am 05. Okt. 89 wieder entfernt. 

06. Okt. 89 ., 

~,Urgermei s te r 


